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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Innen- 
und Außenfarben und -lacke 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen1, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, 

nach Anhörung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 kann das EU-Umweltzeichen für Produkte 
vergeben werden, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere 
Umweltauswirkungen haben. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 sieht vor, dass spezifische Kriterien für das EU-
Umweltzeichen nach Produktgruppen erstellt werden. 

(3) Um den Stand der Technik auf dem Markt dieser Produktgruppe besser 
widerzuspiegeln und die Innovationen der letzten Jahre zu berücksichtigen, wird es als 
angemessen angesehen, den Geltungsbereich dieser Produktgruppe zu ändern und 
einen überarbeiteten Satz Umweltkriterien festzulegen.  

(4) In den Entscheidungen 2009/543/EG2 und 2009/544/EG3 der Kommission wurden 
Innen- und Außenfarben getrennt behandelt. Die betreffenden Kriterien wurden in 
einem Dokument zusammengeführt, um den Verwaltungsaufwand für die zuständigen 
Stellen und die Antragsteller zu reduzieren. Die überarbeiteten Kriterien spiegeln 
darüber hinaus neue Anforderungen an gefährliche Stoffe wider, die mit der 

                                                 
1 ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1. 
2 Entscheidung 2009/543/EG der Kommission vom 13. August 2008 zur Festlegung der Umweltkriterien 

für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Außenfarben und –lacke (ABl. L 181 vom 14.7.2009, 
S. 27). 

3 Entscheidung 2009/544/EG der Kommission vom 13. August 2008 zur Festlegung der Umweltkriterien 
für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Innenfarben und -lacke (ABl. L 181 vom 14.7.2009, 
S. 39). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2066/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2066/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2066/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/543/EG;Year2:2009;Nr2:543&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:27;Day:30;Month:1;Year:2010;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/543/EG;Year2:2009;Nr2:543&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:27&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:27&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/544/EG;Year2:2009;Nr2:544&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:39&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:39&comp=
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Verordnung (EG) Nr. 66/2010 nach der Annahme der vorherigen Entscheidungen 
eingeführt wurden. 

(5) Ziel der Kriterien ist insbesondere die Förderung der Produkte, von denen während 
ihres Lebenszyklus eine geringere Umweltauswirkung ausgeht, die eine hohe Qualität 
und gute Leistung aufweisen, langlebig sind sowie eine begrenzte Menge an 
gefährlichen Stoffen4 und an flüchtigen organischen Verbindungen enthalten. 
Produkte, die in Bezug auf diese Aspekte eine verbesserte Leistung aufweisen, sollten 
durch das Umweltzeichen gefördert werden. Deshalb sollten für die Produktgruppe 
„Farben und Lacke“ Kriterien für das EU-Umweltzeichen festgelegt werden.  

(6) Unter Berücksichtigung des Innovationszyklus für diese Produktgruppe sollten die 
überarbeiteten Kriterien sowie die entsprechenden Beurteilungs- und 
Prüfanforderungen für einen Zeitraum von vier Jahren ab der Annahme dieses 
Beschlusses gelten. 

(7) Folglich sollten die Entscheidungen 2009/543/EC5 und 2009/544/EC6 der 
Kommission durch diesen Beschluss ersetzt werden. 

(8) Herstellern, für deren Produkte das Umweltzeichen für Innen- und Außenfarben und 
-lacke auf der Grundlage der Kriterien der Entscheidungen 2009/543/EG und 
2009/544/EG vergeben wurde, sollte ein ausreichender Übergangszeitraum für die 
Anpassung ihrer Produkte an die überarbeiteten Kriterien und Anforderungen 
eingeräumt werden. 

(9) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 eingesetzten Ausschusses – 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

1. Die Produktgruppe „Innen- und Außenfarben und -lacke“ umfasst Innen- und 
Außenfarben und -lacke zur Innendekoration sowie Holzbeizen und verwandte 
Erzeugnisse für Heimwerker und Malerhandwerk, die unter den Geltungsbereich der 
Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates7 fallen. 

                                                 
4 Stoffe mit Gefahreneinstufungen, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates (CLP-Verordnung) festgelegt sind. 
5 Entscheidung der Kommission 2009/543/EG vom 13. August 2008 zur Festlegung der Umweltkriterien 

für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Außenfarben und –lacke (ABl. L 181 vom 14.7.2009, 
S. 27). 

6 Entscheidung der Kommission 2009/544/EG vom 13. August 2008 zur Festlegung der Umweltkriterien 
für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Innenfarben und -lacke (ABl. L 181 vom 14.7.2009, 
S. 39). 

7 Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die 
Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung 
organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der 
Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG (ABl. L 143 vom 
30.4.2004, S. 87). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2066/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/543/EC;Year2:2009;Nr2:543&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/543/EG;Year2:2009;Nr2:543&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/544/EG;Year2:2009;Nr2:544&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2066/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201272/2008;Nr:1272;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:27&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:27&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:39&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:39&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/13/EG;Year:1999;Nr:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:87&comp=
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2. Die Produktgruppe „Innen- und Außenfarben und -lacke“ umfasst: 
Fußbodenbeschichtungsstoffe und -farben, auf Wunsch nicht gewerblicher oder 
gewerblicher Innengestalter vom Vertreiber abgetönte Produkte, Abtönungssysteme 
sowie nach dem Kundenbedarf vom Hersteller vorbehandelte, getönte oder 
zubereitete flüssige oder pastose Dekorationsbeschichtungsstoffe, einschließlich 
Holzfarben, Holzbeizen und -lasuren, Beschichtungsstoffe für Mauerwerk und 
Metallschlussanstrichstoffe, Grundierungen und Voranstrichstoffe für solche 
Produktsysteme gemäß der Definitionen in Anhang I der Richtlinie 2004/42/EG. 

3. Folgende Produkte sind nicht dieser Produktgruppe zuzurechnen:  

(a) Antifouling-Anstriche,  

(b) Schutzmittel für die Imprägnierung von Holz,  

(c) Beschichtungsstoffe für besondere industrielle und gewerbliche Anwendungen 
einschließlich hochbelastbarer Beschichtungsstoffe,  

(d) Pulverbeschichtungen, 

(e) UV-härtende Farbsysteme,  

(f) Farben, die in erster Linie für Fahrzeuge gedacht sind, 

(g) Produkte, deren wichtigste Funktion ist, keinen Film über einem Substrat zu 
bilden, z. B. Öle und Wachse,  

(h) Füllstoffe gemäß der Definition in EN ISO 4618,  

(i) Straßenmarkierungsfarben. 

Artikel 2 
Für die Zwecke dieses Beschlusses gelten die folgenden Definitionen: 

(1) „Farbe“ ist ein pigmenthaltiger Beschichtungsstoff, der in flüssiger, pastoser oder 
pulverförmiger Form bereitgestellt wird und der beim Aufbringen auf einen 
Untergrund einen deckenden Film mit schützender, dekorativer oder besonderer 
funktionaler Wirkung bildet und zu einer festen Haft- und Schutzschicht trocknet. 

(2) „Lack“ ist ein klarer Beschichtungsstoff, der beim Aufbringen auf einen Untergrund 
einen festen durchsichtigen Film mit schützender, dekorativer oder besonderer 
funktionaler Wirkung bildet und zu einer festen Haft- und Schutzschicht trocknet. 

(3) „Dekorationsfarben und -lacke“ sind Farben und Lacke, die zur Dekoration oder zum 
Schutz an Gebäuden, Gebäudedekorationen und Einbauten an Ort und Stelle 
aufgebracht werden.  

(4) „Holzbeizen“ sind Beschichtungsstoffe, die auf Holz einen klaren oder 
halbtransparenten Film zur Dekoration oder zum Schutz vor Verwitterung bilden, der 
die Pflege erleichtert.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
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(5) „Abtönsystem“ ist ein Verfahren für die Zubereitung von Farbanstrichstoffen, bei 
dem eine „Grundfarbe“ mit Abtönfarben gemischt wird. 

(6) „Beschichtungsstoffe für Mauerwerk“ sind Beschichtungsstoffe, die einen 
dekorativen, schützenden Film bilden und auf Beton, für Anstriche geeignetes 
Backsteinmauerwerk, Blocksteinmauerwerk, Verputz, Kalziumsilikat oder 
Faserzement aufgetragen werden. 

(7) „Bindende Grundierungen“ sind Beschichtungsstoffe zur Stabilisierung loser 
Substratpartikel oder zur Übertragung hydrophober Eigenschaften. 

(8) „UV-härtende Farbsysteme“ bedeutet das Aushärten von Beschichtungsmaterialien 
durch künstliche ultraviolette Bestrahlung.  

(9) „Pulverbeschichtung“ ist ein schützender oder dekorativer Beschichtungsstoff, der 
durch Auftragen eines Beschichtungspulvers auf einen Untergrund und durch 
Verschmelzen einen zusammenhängenden Film bildet.  

(10) „Topf-Konservierungsmittel“ sind Produkte, die für die Konservierung hergestellter 
Produkte verwendet werden, indem sie durch den Schutz vor mikrobieller 
Schädigung die Haltbarkeit sicherstellen.  

(11) „Trockenfilm-Schutzmittel“ sind Produkte für die Konservierung von Filmen oder 
Beschichtungen durch den Schutz vor mikrobieller Schädigung oder vor 
Algenwachstum, um die ursprünglichen Eigenschaften der Oberfläche des Materials 
oder des Gegenstands zu schützen. 

(12) „Antihautmittel“ sind Zusatzstoffe, die den Beschichtungsmaterialien hinzugefügt 
werden, um die Hautbildung während der Produktion oder Lagerung des 
Beschichtungsmaterials zu verhindern. 

(13) „Flüchtige organische Verbindungen (VOC)“ sind gemäß der Begriffsbestimmung in 
der Richtlinie 2004/42/EG alle organischen Verbindungen mit einem 
Anfangssiedepunkt von höchstens 250 °C bei einem Standarddruck von 101,3 kPa, 
die in einer Kapillarsäule bis zu einschließlich Tetradecan (C14H30) bei unpolaren 
Systemen oder Diethyladipat (C10H18O4) bei polaren Systemen eluieren.  

(14) „Halbflüchtige organische Verbindungen“ (SVOC) sind alle organischen 
Verbindungen mit einem Siedepunkt über 250 °C, die in einer Kapillarsäule8 im 
Retentionszeitfenster von n-Tetradecan (C14H30) bis zu n-Docosan (C22H46)n- bei 
unpolaren Systemen und bis zu Diethyladipat (C10H18O4) und Methylpalmitat 
(C17H34O2) bei polaren Systemen eluieren. 

(15) „Weiße und helle“ Farben sind die Farben mit einem Tristimulus (Y-Wert) >70 %. 

(16) „Glänzende Farben“ sind Farben, die bei einem Einfallswinkel von 60° einen 
 

                                                 
8 Wie spezifiziert unter 8.2.2 von FprCEN/TS 16516. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
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(17) „Farben mit mittlerem Glanz“ (auch als halbglänzend, seidenglänzend, seidenmatt 
bezeichnet) sind die Farben, die bei einem Einfallswinkel von 60° bzw. 85° einen 

 

(18) „Matte Farben“ sind Farben, die bei einem Einfallswinkel von 85° einen 
Reflexionswert von <10 aufweisen. 

(19) „Stumpfmatte Farben“ sind Farben, die bei einem Einfallswinkel von 85° einen 
Reflexionswert von <5 aufweisen. 

(20) „Transparent“ oder „halbtransparent“ ist ein Film mit einem Kontrastverhältnis von 
< 98% bei 120μ Nassschichtdicke. 

(21) „Deckend“ ist ein Film mit einem Kontrastverhältnis von >98 % bei 120μ 
Nassschichtdicke.  

Artikel 3 
Die Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 66/2010 für ein Erzeugnis der Produktgruppe „Farben und Lacke“ im Sinne der Definition 
in Artikel 1 dieses Beschlusses und die entsprechenden Beurteilungs- und Prüfanforderungen 
sind im Anhang enthalten. 

Artikel 4 
Die Kriterien sowie die entsprechenden Beurteilungs- und Prüfanforderungen gelten bis vier 
Jahre nach dem Datum der Annahme dieses Beschlusses. 

Artikel 5 
Zu Verwaltungswecken erhalten „Innen- und Außenfarben und -lacke“ den 
Produktgruppenschlüssel „44“. 

Artikel 6 
Die Entscheidungen 2009/543/EC und 2009/544/EC werden aufgehoben. 

Artikel 7 

1. Dieser Beschluss ist zwei Monate nach seiner Annahme anwendbar. Wird das EU-
Umweltzeichen für ein Produkt aus der Produktgruppe „Farben und Lacke“ jedoch 
innerhalb von zwei Monaten nach der Annahme dieses Beschlusses beantragt, so 
kann sich der Antrag entweder auf die Kriterien der Entscheidung 2009/543/EG, der 
Entscheidung 2009/544/EG oder auf die Kriterien des vorliegenden Beschlusses 
stützen. Die Anträge werden nach den ihnen zugrunde liegenden Kriterien bewertet.  

2. Umweltzeichen, die nach den Kriterien der Entscheidung 2009/543/EG oder 
2009/544/EG vergeben wurden, dürfen für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach 
Annahme dieses Beschlusses verwendet werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2066/2010;Nr:66;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/543/EC;Year2:2009;Nr2:543&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/544/EC;Year2:2009;Nr2:544&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/543/EG;Year2:2009;Nr2:543&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/544/EG;Year2:2009;Nr2:544&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=9147&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/543/EG;Year2:2009;Nr2:543&comp=
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Artikel 8 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
  
 Mitglied der Kommission  
  
 




